
gibt es nicht wenige Mitarbeiter, die durch ihre 
schlechte Arbeitsweise anderen ihre Zeit stehlen und 
sie um die Früchte ihrer Anstrengungen bringen. Auch 
gegen solche Vergeuder von Volkseigentum muß sich 
unsere demokratische Gesetzlichkeit richten und die
jenigen schützen, die ihre Aufgaben erfüllen. Die in 
der Verordnung über die Einführung des allgemeinen 
Vertragssystems vorgesehene obligatorische Vertrags
strafe, die Disziplinarstrafen, die strafrechtliche Ver
antwortung und die Einführung des staatlichen 
Vertragsgerichtes mit seiner -umfassenden Aufgaben
stellung wirken in dieser Richtung und zeigen diese 
Ergänzung der ökonomisch-organisierenden und erzie
henden Tätigkeit des Staates durch den staatlichen 
Zwang. Denn Recht ist „nichts“ ohne Zwangscharakter, 
ohne ApparaC der die Einhaltung der fiechtsnormen 
erzwingt4). Weil eben im Recht diese Verbindung 
möglich ist, deshalb spielen Gesetze und Verordnungen 
wie die über das Vertragssystem eine so bedeutende 
Rolle als Hebel des Neuen in der Festigung der poli
tischen und wirtschaftlichen Verhältnisse unserer 
Republik.

III
Die Einführung des allgemeinen Vertragssystems 

stellt vor unsere Zivilrechtswissenschaft neue große 
Aufgaben. Ebenso wie vor der Wirtschaftsw’"eh=chnft 
heute die Aufgabe steht, die in unserer Ökonomik 
wirkenden Gesetzmäßigkeiten, insbesondere die Wirk
samkeit des Wertgesetzes in seiner durch seine bewußte 
Anwendung unter den Bedingungen der geplanten 
Wirtschaft abgewandelten Form allseitig zu erforschen, 
muß unsere Zivilrechtswissenschaft die Verwendbar
keit und die Modifizierung aller jener Rechtsinstituti
onen untersuchen, die juristischer Ausdruck der Waren
wirtschaft sind. Diese Probleme, z. B. das Wesen der 
Verträge, ihre Verbindung mit den Planaufgaben, ihre 
Form und ihr Inhalt, die Fragen von Mängelhaftung 
und Schadensersatz sowie ihr Verhältnis zur obliga
torischen Vertragsstrafe, deren Charakter und Voraus
setzungen und viele andere Fragen können nur durch 
eingehendes Studium der sowjetischen und volksdemo- 
krabsrheo Literatur. insbesondere der Snrucbnrex’'s 
der StaatTTffien“Arbitrage der UdSSR, schnell erkannt 
und gelöst werden. Damit aber im Zusammenhang 
steht die Überprüfung der Anwendbarkeit von Be
stimmungen des BGB und des HGB auf die Verträge 
in der volkseigenen Wirtschaft. Hierbei sollten wir 
uns von dem Grundsatz leiten lassen, den 
W y s c h i n s k i  für das sozialistische Sowjetrecht 
ausspricht und der auch für unsere Verhältnisse Gel
tung beanspruchen kann: ,,D^_JS?iall£l^l^£.^S5Kj£t- 
recht übernimmt das Beste ■y.op.dgm, was, in jahr- 
hundertelanger Entwicklung an Rechtsformen ge
schaffen worden .ist. es entwickelt .diese Rechtsformen 
weiter und bereichert sie, lehnt jedoch dabei entschie
den alles ab, was der neuen Gesellschaftsform wesens
fremd ist“5).

Es sei bemerkt, daß die in der Wirtschaft entstan
denen falschen Auffassungen vom Selbstlauf der Pläne 
unverkennbar ihre Widerspiegelung in irrigen juristi
schen Anschauungen über die mit der Planung ver
bundenen Rechtsfragen haben. Die falschen Auffassun
gen vom besonderen „Planungsrecht“, seine Einord
nung in die in unseren Verhältnissen überholte Kate
gorie vom „öffentlichen Recht“, die Auffassung, alle 
Rechtsfragen in der nach einem Plan geleiteten Wirt
schaft gehörten zum Verwaltungsrecht, die Unter
schätzung des Zivilrechts in unserer antifaschistisch- 
d^noTtrmiscKeiT^rHnung, alles dies entspricht den 
weit verbreiteten Anschauungen vom automatisch durch 
eine zentrale Lenkungsmaschine geregelten Planablauf. 
Wie die allgemeine Vertragspflicht der Wirtschaft hilft, 
die in ihr wirksamen falschen Anschauungen zu über
winden, wird sie auch auf unsere Zivilrechtswissen
schaft belebend wirken. Schon jetzt tauchen eine 
große Reihe von Fragen auf, die von erheblichem theo
retischen und praktischen Interesse sind.

Für die Erkenntnis des Wesens des Vertrages im 
Sinne der Verordnung ist der Zusammenhang zwischen 
Planaufgabe und Vertrag von größter Bedeutung. Die

■*) vgl. Lenin: „Staat und Revolution“, Dietz-Verlag 1948, 
S. 103.

5) Wyschinski, Enzyklopädie der UdSSR, Bd., II, S. 1609.

Verordnung selbst nimmt zu dieser Frage unter dreier
lei Gesichtspunkten Stellung. Erstens muß der Ver
trag den sich aus Volkswirtschaftsplänen ergebenden 
Aufgaben der Partner entsprechen, und zwar dem 
Gegenstand sowie insbesondere den Lieferfristen, 
Mengen. Sorten nach (§§ 1 und 4 Abs. 2). Zweitens 
ist der Vertrag in seinem Bestand vom Fortbestehen 
einer ihm entsprechenden Planaufgabe abhängig; er 
ist zu ändern oder aufzuheben, wenn die Planaufgabe 
geändert oder aufgehoben wird (§ 7). Drittens darf 
grundsätzlich die planmäßige Produktion eine? volks
eigenen Betriebes nicht beginnen, wenn nicht der Ab
satz durch Verträge gesichert ist. wodurch Produktion 
und Bedarf miteinander verbunden werden. Diese Ver
schränkung des planenden Verwaltungsaktes sowie des 
zivilrechtlichen Instituts des Vertrages mit der pro
duktiven Tätigkeit des Betriebes ist charakteristisch 
für Wesen und Wirkung des Vertragssystems. Von 
der theoretischen Seite werden zum Verständnis der 
Abgrenzung und des Zusammenhanges zwischen Ver
waltungsrecht und Zivilrecht wichtige Gesichtspunkte 
geliefert. Für die Lösung einer Reihe von praktischen

Vertrag, der Plancharakter des Vertrages zum Aus
gangspunkt genommen werden. Dabei ist zu beachten,, 
daß es sich grundsätzlich um Dauerverträge handelt, 
die sich über einen bestinpptprn Planungszeitraum er
strecken. Sie können ihrem Inhaltnach demKauf 
oder Werklieferungsvertrag nahekommen, aber nie
mals eine Verpfl-'chtung zur Verschaffung von Eigen
tum beinhalten. Da es sich um Volkseigentum handelt, 
wird es auf Grund des Vertrages planmäßig aus der 
unmittelbaren operativen Verwaltung (Rechtsträger
schaft) eines Organs der volkseigenen Wirtschaft in 
die eines anderen übertragen, wobei der Gegenstand 
des Vertrages im einheitlichen staatlichen Fonds des 
Volkseigentums verbleibt8).

Außerordentlich bedeutend ist die Frage nach dem 
Wirkungsbereich der Vertragspflicht. D:e Verordnung 
selbst bezieht sich ausdrücklich, nur, auf planmäßige 
Warenlieferungen. Daraus folgt einerseits, daß die 
Überführung von Gegenständen des Grundfonds (An
lagemitteln) eines Betriebes in den Grundfonds eines 
anderen nicht auf einem Vertragsverhältnis, sondern 
auf Verwaltungsakt beruht. Andererseits zeigt die 
Praxis, daß Wirtschaftsleiter, deren Betriebe z. B. 
Transporte, Projektierungen, Bauausführungen und 
Montagen zum Gegenstand des Unternehmens haben, 
sich durch die Verordnung nicht zum Abschluß von 
Verträgen verpflichtet halten, weil sie keine „Waren“ 
zu liefern hätten. Das Prinzip der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung und das seiner Durchsetzung die
nende Vertragssystem ist aber ein allgemeines Prinzip 
der Wirtschaftsführung in der volkseigenen Wirtschaft, 
worüber das Gesetz über den Fünfjahrplan und viele 
andere Dokumente unserer Regierung keinen Zweifel 
lassen. Deshalb kann der in § 1 der Verordnung ver
wendete Begriff der ..WflKfc“, ,au? 81 „HGB ver
standen werden, sondern ist ein politisch-ökonomischer 
Begriff, der z. B. Bauten, Transporte u, ä. einschließt. 
Die Vertragspflicht muß deshalb auch auf derartige 
Leistungen und Dienste erstreckt werden. Für Bau
leistungen ergibt sich dies übrigens aus der Grundord
nung für die Bauindustrie7). Trotz der Anwendbarkeit 
der Verordnung auf die genannten und ähnliche Lei
stungen ist eine baldige ausdrückliche Klärung durch 
den Gesetzgeber hierzu erwünscht, insbesondere wegen 
der Strafbestimmung des § 1 Abs. 4 VO.

Aus der Fülle der Rechtsfragen können nur einige 
als Beispiele gebracht und auch diese nur angedeutet 
werden. So muß für die Wirtschaftspraxis und die 
Tätigkeit der Staatlichen Vertragsgerichte von großer 
Bedeutung sein, unter welchen Umständen bei Nicht
erfüllung der Verpflichtungen ein Zurückbehaltungs
recht besteht. Darf durch Ausübung des Zurückbehal
tungsrechts die Erfüllung der Planaufgaben des Part
ners gefährdet werden? Oder besteht dm Interesse 
der Plandisziplin und der Erfüllung der Finanzpläne

6) Anders bei Verträgen entsprechend der Anordnung vom 
18. Mai 1949 über die Vertragsbeziehungen zwischen privaten 
Betrieben und volkseigenen sowie genossenschaftlichen Orga
nisationen, ZVOBI. S. 385.

P vgl. Instruktion der Staatlichen Plankommission zum Bau
wirtschaftsplan, GBl. 1951, S. 256.
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